
Hessisches Landesamt für Naturschutz, 
Umwelt und Geologie

FFH-Arten Hessens

Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ist eine Naturschutz-Richtlinie der EU.
Die in den Richtlinien-Anhängen II, IV und V aufgeführten Arten sind die sogenannten FFH-Arten.
Dabei geben die römischen Zahlen an, in welchem Anhang die Art zu finden ist. www.hlnug.de

Die Europäische 
Sumpfschildkröte 

wird in Hessen wieder angesiedelt. 
Bei freilebenden Wasserschildkröten 

handelt es sich meist um von Menschen 
ausgesetzte Tiere.

Smaragdeidechse  IV 
Lacerta bilineata

Mauereidechse  IV 
Podarcis muralis

Äskulapnatter  IV 
Zamenis longissimus

Zauneidechse  IV
Lacerta agilis

220cm wird 
die Äskulapnatter 

lang – europäischer 
Rekord.

Insgesamt leben
in Deutschland

15 Reptilienarten.
Sechs davon sind 

hessische FFH-Arten.

Schlingnatter
Wie eine Riesenschlange um-
schlingt die kleine ungiftige 

Natter ihre Beute und 
erdrosselt sie.

REPTILIEN

70cm

Sumpfschildkröte  II & IV
Emys orbicularis

Schlingnatter  IV
Coronella austriaca
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